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Informationsblatt nach Art. 13 der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) für 

stationäre und teilstationäre Leistungen sowie vorläufige Maßnahmen  

 
Die DS-GVO bildet die gesetzliche Grundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten. Diese stärkt 

die Rechte der betroffenen Bürgerinnen und Bürger.  

Die Wahrung der Transparenz bei der Datenverarbeitung ist für die Stadt Bad Salzuflen von besonderer Bedeu-

tung. Hiermit kommen wir Ihrem Informationsanspruch nach und teilen Ihnen folgendes mit: 

Verantwortliche/r:  

 

Stadt Bad Salzuflen 

Der Bürgermeister 

Rudolph-Brandes-Allee 19 

32105 Bad Salzuflen,  

Telefon: 05222/952-0 

Fax: 05222/952-161 

E-Mail: stadt@bad-salzuflen.de  

 

Datenschutzbeauftragte/r:  

 

Datenschutzbeauftragte/r der Stadt Bad Salzuflen  

Rudolph-Brandes-Allee 19 

32105 Bad Salzuflen,  

datenschutzfd10@bad-salzuflen.de  

 

 

 
Zu welchen Zwecken verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten?  
Das Jugendamt nimmt Aufgaben der Jugendhilfe war. Die Jugendhilfe umfasst  
Leistungen und andere Aufgaben zugunsten junger Menschen und Familien. Diese  
Aufgaben sind in § 2 des achten Sozialgesetzbuches detailliert aufgelistet.   
Für alle diese Aufgaben werden personenbezogene Daten verarbeitet. Die  
Datenverarbeitung erfolgt auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO.  
 
Wie werden die Daten in den einzelnen Bereichen verarbeitet?  
Für alle Bereiche gilt: Rechtsgrundlage für die Erhebung und Verarbeitung der  
erforderlichen personenbezogenen Daten im Rahmen der Jugendhilfe sind die  
datenschutzrechtlichen Vorschriften des achten Sozialgesetzbuches (§§ 61 – 68  
SGB VIII). Die Daten werden beim Betroffenen erhoben. Die Betroffenen werden im  
jeweiligen Aufgabenbereich über die Zweckbestimmung der Erhebung und  
Verwendung ihrer Daten detailliert aufgeklärt, soweit diese nicht offenkundig ist.   
Ohne eine Mitwirkung der Betroffenen werden Daten nur erhoben, wenn die  
Voraussetzungen des § 62 Abs. 3 und 4 SGB VIII erfüllt sind.  
 
Allgemeiner Sozialer Dienst, Pflegekinderdienst, Jugendgerichtshilfe, Eingliederungshilfe  
 
Im Bereich des Allgemeinen Sozialen Dienstes und des Pflegekinderdienstes werden  
personenbezogene Daten in Zusammenhang mit Leistungen der Hilfen zur  
Erziehung und der Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche mit den  
dazugehörigen ergänzenden Leistungen (§§ 27 ff., §§ 35a bis 37, 39, 19, 40 SGB VIII)  
und Leistungen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) verarbeitet. Ebenso werden  
personenbezogene Daten zur Erfüllung der anderen Aufgaben der Jugendhilfe wie  
die Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII), die vorläufige  
Inobhutnahme von ausländischen Kindern und Jugendlichen nach unbegleiteter  
Einreise (§ 42a SGB VIII), die Erteilung, der Widerruf und die Zurücknahme der  
Pflegeerlaubnis (§§ 43, 44 SGB VIII), die Mitwirkung in Verfahren vor den  
Familiengerichten (§ 50 SGB VIII) verarbeitet. Empfänger/kategorie von Empfänger 
 
Wir geben Ihre Daten nur weiter, insofern das für die Einleitung und Durchführung einer Hilfe bzw. für die Erledi-
gung der Aufgaben der Jugendhilfe notwendig ist oder wenn wir aufgrund eines gesetzlichen Auftrags dazu ver-
pflichtet sind. Folgende Daten werden deshalb von uns an die unten aufgeführten Stellen weitergegeben: 

• Beschäftigte der Wirtschaftlichen Jugendhilfe zwecks Bewilligung der Leistung und Prüfung einer Kos-
tenbeteiligung der Personensorgeberechtigten 

• freie Träger der Jugendhilfe, sofern sie mit der Erbringung der Leistung beauftragt werden 

• Familiengerichte auf der Grundlage der §§ 8a, 42, 65 SGB VIII, wenn die Einschaltung von Gerichten 
wegen einer Gefährdung des Kindeswohls oder zur Gefahreneinschätzung erforderlich ist.  
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• andere Jugendhilfeträger zur Geltendmachung von Erstattungsansprüchen und zur Klärung örtlicher Zu-
ständigkeiten 
 

Mit Einverständnis der Betroffenen erfolgt eine Weitergabe der Daten an beauftragte  
Dritte, welche die Hilfen durchführen, aber auch im Wege der Amtshilfe, an Gerichte,  
andere Behörden oder beauftragte Rechtsanwälte.   
 
 
Datenspeicherung  
 
Sozialdaten werden gespeichert, soweit dies für die Erfüllung im Rahmen der oben  
beschrieben Aufgaben erforderlich ist, § 63 SGB VIII – oder, mit Bezug auf die  
konkret wahrzunehmende Aufgabe. Die erhobenen Daten werden grundsätzlich nur solange gespeichert, wie sie 
zur Erfüllung der Aufgabe, für die sie erhoben und genutzt wurden, erforderlich sind. Zudem werden Sozialdaten 
zum Zwecke der Jugendhilfeplanung (§ 80 SGB VIII) gespeichert oder genutzt. Sie werden  
unverzüglich anonymisiert (§ 64 Abs. 3 SGB VIII).  
 
Welche Rechte haben Sie?  
 
Sie haben nach der Datenschutz-Grundverordnung verschiedene Rechte.  
Einzelheiten ergeben sich insbesondere aus Artikel 15 bis 18 und 21 der  
Datenschutz-Grundverordnung.  
 
Recht auf Auskunft  
 
Sie können Auskunft über die von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten  
verlangen. In Ihrem Auskunftsantrag sollten Sie Ihr Anliegen präzisieren, um uns das  
Zusammenstellen der erforderlichen Daten zu erleichtern. Daher sollten in dem  
Antrag möglichst Angaben zum konkreten Verwaltungsverfahren und zum  
Verfahrensabschnitt gemacht werden. Im Falle von offenkundig unbegründeten oder  
exzessiven Anträgen kann die Auskunftserteilung abgelehnt werden.  
 
Recht auf Berichtigung  
 
Sollten die betreffenden Angaben nicht (mehr) zutreffend sein, können Sie eine  
Berichtigung verlangen. Sollten Ihre Daten unvollständig sein, können Sie eine  
Vervollständigung verlangen.  
 
Recht auf Löschung  
 
Sie können die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen. Ihr Anspruch  
auf Löschung hängt u.a. davon ab, ob die Sie betreffenden Daten noch zur Erfüllung  
unserer gesetzlichen Aufgaben benötigt werden.  
 
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung  
 
Sie haben das Recht, eine Einschränkung der Verarbeitung der Sie betreffenden  
Daten zu verlangen. Die Einschränkung steht einer Verarbeitung nicht entgegen,  
soweit an der Verarbeitung ein wichtiges öffentliches Interesse besteht.  
 
Recht auf Widerspruch  
 
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben,  
jederzeit der Verarbeitung der Sie betreffenden Daten zu widersprechen. Allerdings  
können wir dem nicht nachkommen, wenn an der Verarbeitung ein überwiegendes  
öffentliches Interesse besteht oder eine Rechtsvorschrift uns zur Verarbeitung  
verpflichtet.   
 
Recht auf Beschwerde  
 
Wenn Sie der Auffassung sind, dass wir Ihrem Anliegen nicht oder nicht in vollem  
Umfang nachgekommen sind, können Sie bei der zuständigen  
Datenschutzaufsichtsbehörde Beschwerde einlegen. Die Kontaktdaten der  
Datenschutzbehörden des Bundes und der Länder finden Sie unter  
www.datenschutz.de/projektpartner/ 


